
Oberlandesgericht Frankfurt 

BESCHLUSS 

§ 437 BGB, 

1. Masken, die mit einer Zertifizierung angeboten, ohne dass diese tatsächlich ein 
entsprechendes CE-Zertifizierung vorgelegen haben, sind mangelhaft. 

2. Es ergibt sich eine Unzumutbarkeit für die Frist zur Nacherfüllung daraus, dass 
der Verkäufer dem Käufer nach Kaufvertragsschluss ein gefälschtes Dokument 
vorgelegt hatte. Dadurch sei das Vertrauen in die Zuverlässigkeit  zerstört 
worden. Dem Vertrauen in die Seriosität des Vertragspartners komme eine 
besondere Bedeutung zu. 

OLG Frankfurt, Beschluss vom 16.09.2021, Az.: 4 U 66/21 

Tenor: 

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Frankfurt (Main) - 1. 
Zivilkammer - vom 19.2.2021 wird auf der Grundlage von §  522 Abs.  2 ZPO 
zurückgewiesen. 

Das Urteil des Landgerichts wird ohne Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar 
erklärt. Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung durch die Klägerin 
durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 110 % des gegen sie insgesamt 
vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung 
Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 

Die Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen. 

Der Streitwert für die Berufungsinstanz wird auf 50.456,00 € festgesetzt. 

Gründe: 

Die Berufung der Beklagten ist zulässig, hat in der Sache nach einstimmiger 
Überzeugung des Senats jedoch offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg und ist deshalb 
auf der Grundlage von § 522 Abs. 2 ZPO durch Beschluss zurückzuweisen. 

Zur Darstellung des Sach- und Streitstandes sowie zur rechtlichen Begründung wird auf 
den Hinweisbeschluss des Senats vom 25.6.2021 Bezug genommen, zu dem die Beklagte 
trotz zweimaliger Fristverlängerung keine Stellungnahme mehr abgegeben hat. 

Die Sache hat keine grundsätzliche Bedeutung und weder die Fortbildung des Rechts 
noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordern eine Entscheidung des 
Berufungsgerichts. Eine mündliche Verhandlung erscheint unter Berücksichtigung von 
Umfang und Schwierigkeitsgrad der Sache sowie ihrer Bedeutung für die Parteien nicht 
geboten. 



Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des angefochtenen Urteils beruht auf 
§ 708 Nr. 10 S. 2, 711 ZPO. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO. 

Die Festsetzung des Streitwertes für die Berufungsinstanz beruht auf §§ 3 ZPO, 47 GKG. 


